
 
Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld 

Landkreis Würzburg 
Mitgliedsgemeinden: Estenfeld - Markt Eisenheim - Prosselsheim 

 
 
Antrag zur Erlaubniserteilung zum Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände 
 
Für die Verwendung von Feuerwerkskörper der Klasse II bzw. Kategorie 2 für ein privates Feuerwerk  
nach § 24 Abs. 1 der 1. SprengV 
 
Hinweise 
 

1. Der Antrag muss mindestens 14 Tage vor dem Datum des Feuerwerks gestellt werden. 
 

2. Für die Genehmigung ist eine Gebühr in Höhe von 15,00 € zu entrichten. 
 

3. Die Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr ist einzuhalten. 
 
 

Antragsteller/in: 
 

Name, Vorname 
 
 
Bezeichnung des Vereins 
 
 
Straße, Hausnr. 
 
 
PLZ 
 
 

Ort Telefon E-Mail 

 
Ich beantrage/Wir beantragen die Freistellung vom Verwendungsverbot nach § 24 Abs 1 der 1. SprengV. Die Klassen 
III und IV bzw. Kategorien 3 und 4 sollen nicht abgebrannt werden, daher ist auch kein Pyrotechniker mit Erlaubnis 
gemäß § 27 oder Befähigungsschein nach § 20 SprengG erforderlich. Außerdem beantrage ich/beantragen wir die 
zum Kauf des vorgesehenen Kleinfeuerwerkes (Batteriefeuerwerk, Sonnen, Fontänen, Raketen etc.) notwendige 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 24 Abs. 1 der 1. SprengV (siehe hierzu § 21 Abs. 1). 
 
Ich versichere/wir versichern, dass das Abbrennen des Kleinfeuerwerkes nicht in der Nähe von Anlagen und 
Gebäuden stattfinden, die in § 24 Abs. 1 der 1. SprengV als besonders schützenswert genannt sind. 
 

Datum und Uhrzeit des Feuerwerks 
 
 
Veranstaltungsort bzw. Abbrennort 
 
 
Begründung (besonderer Anlaß, z.B. Hochzeit, runder Geburtstag etc.) 
 
 
Registriernummer Feuerwerk (Beispiel: 0589 – F2 – 1254) 
 
 
 
 
 
 
Verantwortliche Person: 
Name, Vorname 
 
 

Datum und Unterschrift Antragstellers 
 
 
 



Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 
§ 20 

(1) Der Umgang und Verkehr mit pyrotechnischen Gegenständen der einzelnen Kategorien ist Personen nur dann gestattet, wenn sie das folgende 
Lebensalter haben:  

 
Kategorie F1: 

 
12 Jahre, 

Kategorie F2: 18 Jahre, 

Kategorie F3: 18 Jahre, 

Kategorie F4: 21 Jahre, 

Kategorie P1: 18 Jahre, 

Kategorie P2: 21 Jahre, 

Kategorie T1: 18 Jahre, 

Kategorie T2: 21 Jahre. 

  

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorie P1, die Rettungsmittel oder Bestandteil von Schutzausrüstungen 
oder Rettungsmitteln sind, Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, überlassen und von diesen Personen bestimmungsgemäß 
verwendet werden, sofern die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung dies auf Antrag des Herstellers oder Einführers für die jeweilige 
Bauart genehmigt hat und die Personen an einer Einweisung zum sicheren Umgang mit diesen Gegenständen teilnehmen oder teilgenommen 
haben. Die Genehmigung wird für die Bauart erteilt, wenn der Schutz der öffentlichen Sicherheit dem nicht entgegensteht. Der Überlasser der 
pyrotechnischen Gegenstände ist verpflichtet, das Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 1 vor dem Überlassen zu überprüfen. 
 
(3) Ein Erlaubnisinhaber nach § 7 oder § 27 des Sprengstoffgesetzes oder eine verantwortliche Person nach § 20 des Sprengstoffgesetzes mit der 
Befähigung zum Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände für Bühne und Theater der Kategorie T2 darf pyrotechnische Gegenstände, die als 
pyrotechnischer Gegenstand für Bühne und Theater der Kategorie T1 oder als pyrotechnischer Gegenstand für Bühne und Theater der Kategorie 
T1 mit der Angabe „nur zur Verwendung im Freien“ gekennzeichnet sind, in einer von der Kennzeichnung oder der Gebrauchsanleitung 
abweichenden Art und Weise verwenden, wenn er dabei die mit diesem Gebrauch verbundenen Gefahren gebührend berücksichtigt. 
 
(4) Folgende pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 dürfen nur an Erlaubnisinhaber nach § 7 Absatz 1 oder § 27 Absatz 1 oder 
Befähigungsscheininhaber nach § 20 Absatz 1 Satz 1 des Sprengstoffgesetzes vertrieben und überlassen oder von diesen verwendet werden:  
 
1. Knallkörper und Knallkörperbatterien mit Blitzknallsatz, 
2. Raketen mit mehr als 20 g Netto-Explosivstoffmasse, 
3. Schwärmer und 
4. pyrotechnische Gegenstände mit Pfeifsatz als Einzelgegenstand. 
Satz 1 gilt nicht für das Verbringen aus dem Geltungsbereich des Sprengstoffgesetzes. 

§ 21 

(1) Soweit sich die nach § 14 Absatz 1 Satz 1 erforderliche Anleitung auf einzelnen Gegenständen nicht anbringen lässt, genügt die Anbringung auf 
der kleinsten Verpackungseinheit. Enthält eine kleinste Verpackungseinheit verschiedene pyrotechnische Gegenstände, so muss ersichtlich sein, 
welche Anleitung für welchen Gegenstand gilt. Bei Notsignalen der Kategorien P1 und P2 kann die Anleitung auch in Form einer bildlichen 
Darstellung gegeben werden, wenn diese einen irrtümlichen Gebrauch ausschließt. 
 
(2) Sind pyrotechnische Gegenstände verschiedener Kategorien zu einem Sortiment vereinigt, so darf dieses anderen nur nach den für die 
Gegenstände der höchsten Kategorie geltenden Vorschriften überlassen werden. 
 
(3) Pyrotechnische Gegenstände dürfen außer im Versandhandel an den Verbraucher nur in Verkaufsräumen vertrieben und anderen überlassen 
werden. Satz 1 gilt nicht für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 1. 
 
(4) In Verkaufsräumen dürfen pyrotechnische Gegenstände – ausgenommen Knallbonbons – nur in geschlossenen Schaukästen ausgestellt 
werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die pyrotechnischen Gegenstände eine ein- oder mehrseitig durchsichtige oder eine in sicherheitstechnischer 
Hinsicht gleichwertige Verpackung haben und diese von der Bundesanstalt als unbedenklich bescheinigt worden ist. Jede Verpackungseinheit nach 
Satz 2 ist mit der Nummer der Bescheinigung zu versehen. 
 
(5) Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien 1 und 2 dürfen an den Verbraucher nur in kleinsten Verpackungseinheiten oder in größeren 
Einheiten, die mehrere kleinste Verpackungseinheiten enthalten, vertrieben oder ihm überlassen werden, soweit die nach Absatz 1 
vorgeschriebene Anleitung nicht auf dem einzelnen Gegenstand angebracht ist. 

§ 24 

(1) Die zuständige Behörde kann allgemein oder im Einzelfall von den Verboten des § 20 Absatz 1, des § 22 Absatz 1 und des § 23 Absatz 1 und 2 
aus begründetem Anlaß Ausnahmen zulassen. Eine allgemeine Ausnahmegenehmigung ist öffentlich bekanntzugeben. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder im Einzelfall anordnen, daß pyrotechnische Gegenstände  
 
1. der Kategorie F2 in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, und 
 
2. der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung in bestimmten dichtbesiedelten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden zu bestimmten 
Zeiten auch am 31. Dezember und am 1. Januar nicht abgebrannt werden dürfen. Eine allgemeine Anordnung ist öffentlich bekanntzugeben. 

 
§ 27 

 
(1) Brückenzünder Klasse I und Brückenanzünder A dürfen zum Sprengen nicht verwendet werden. 
 
(2) Brückenzünder Klasse I und Brückenanzünder A, die einem Verbraucher zu anderen als Sprengzwecken in einer Lieferung überlassen werden, 
dürfen keinen unterschiedlichen Widerstandsgruppen angehören. 
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